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Gebührenhinweis zu IFG-Anfrage: Menge der über Apotheken vertrieben Cannabisblüten 
[#185180]
IhreNachricht vom: 23.04.2020

Sehr geehrter Herr Plenert,

ein vorab Prüfung Ihrer Anfrage vom 23.04.2020 zu der Menge der über Apotheken vertriebenen 
Cannabisblüten ergab, dass eine solche Auswertung und Prüfung auf sachliche Richtigkeit sehr auf-
wändig sein wird,aufgrund der Fülle derin Apotheken angebotenen Produkte mit Cannabisblüten 
und Extrakten.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für die Bearbeitung Ihrer Anfrage gemäß §1 der Informati-
onsgebührenverordnung vom 01.01.2006 (IFGGebV) in Verbindung mit der Anlage zu § 1 IFGGebV 
aufwandsbezogen Gebühren erhoben werden, die im vorliegenden Fall voraussichtlich maximal
500,- Eurobetragen werden. 
Wir bitten Sie daher, uns innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt dieses Schreibens unter Angabe 
des Geschäftszeichens 2020-66794 mitzuteilen, ob Sie einer etwaigen Gebührenübernahme zustim-
men. 
Sofern keineAntwort Ihrerseits erfolgt, gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Antrag auf Informati-
onszugang zurückziehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gabriele Stahl
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